
 
Sollten bei Erdarbeiten Funde oder Befunde (z.B. Steinsetzungen, Verfärbungen, Scherben, 
Knochen, Metallgegenstände o.ä.) entdeckt werden, sind diese unverzüglich der Unteren 
Denkmalschutzbehörde des Landkreises Barnim anzuzeigen (§ 11 BbgDSchG). 
 

Auswahl aus der Liste der in Brandenburg heimischen Gehölzarten  

(in Anlehnung an den Erlass des Landes Brandenburg zur Verwendung  
gebietsheimischer Gehölze vom 02.12.2019) 

 

Bäume 

Acer campestre Feld-Ahorn 

Betula pendula Sand-Birke 

Carpinus betulus Hainbuche 

Crataegus monogyna Weißdorn 

Corylus columa Baumhasel 

Malus sylvestris agg. Holzapfel 

Pinus sylvestris Gemeine Kiefer 

Prunus padus Traubenkirsche 

Pyrus pyaster agg. Wild-Birne 

Sorbus aria Gemeine Mehlbeere 

Sorbus aucuparia Vogelbeere 

Tilia cordata Winter-Linde 

 

Sträucher 

Cornus sanguinea Blutroter Hartriegel 

Corylus avellana Gemeine Hasel 

Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 

Cytisus scoparius Besen-Ginster 

Euonymus europaeus Gemeines Pfaffenhütchen 

Rhamnus cathartica Kreuzdorn 

Rosa canina agg. Hunds-Rose 

Rosa corymbifera agg. Hecken-Rose 

Rosa rubiginosa agg. Wein-Rose 

Rosa eletica agg. Keilblättrige Rose 

Rosa tomentosa agg. Filz-Rose 

Sambucus nigra Schwarzer Holunder 

Virburnum opulus Gemeiner Schneeball 

Bauweise 
 
1. Im Baugebiet ist eine offene Bauweise festgesetzt. Nebenanlagen und Garagen dürfen
an der seitlichen Grundstücksgrenze errichtet werden. 
 
Rechtsgrundlage: § 9 (1) Nr. 2 BauGB 

 
Grünfestsetzungen 
 
2. Zur Abschirmung der gewerblichen Nutzung ist entlang der westlichen Begrenzung des
Baugebietes eine freiwachsende Hecke aus standortgerechten Laubgehölzen wie Feld-
ahorn, Hainbuche, Weißdorn, Haselnuss, Pfaffenhütchen, Gemeiner Schneeball und Wilde
Stachelbeere zu pflanzen bzw. zu erhalten und weiter zu entwickeln. Ausgenommen sind
Abschnitte, in denen geschlossene bauliche Anlagen auf der Grundstücksgrenze errichtet
sind. 
 
Rechtsgrundlage. § 9 (1) Nr. 25 a BauGB 
 
3. Der Teich (Teilfläche A) ist zu erhalten. 
 
Rechtsgrundlage. § 9 (1) Nr. 25 b BauGB 
  
4. Der Baumbestand im vorhandenen Wäldchen (Teilfläche B) ist zu erhalten. Eine Nutzung
als Lagerfläche und ähnlichem ist nicht zulässig. 
 
Rechtsgrundlage. § 9 (1) Nr. 25 b BauGB 
 
   
Örtliche Bauvorschriften 
 
1. Das auf den Baugrundstücken anfallende Niederschlagswasser ist auf Vegetationsflä-
chen oder in Sickeranlagen auf den Grundstücken selbst zu versickern, sofern eine Verun-
reinigung des Grundwassers am Ort der Versickerung ausgeschlossen werden kann. 
 
(Rechtsgrundlage § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 54 Abs. 4 BbgWG) 
 
 
Hinweis 
 
Sollten bei Erdarbeiten Funde oder Befunde (z.B. Steinsetzungen, Verfärbungen, Scher-
ben, Knochen, Metallgegenstände o.ä.) entdeckt werden, sind diese unverzüglich der Un-
teren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Barnim anzuzeigen (§ 11 BbgDSchG). 
 
 


